
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : I-11

By Mr : Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel I-11: Arten von Zuständigkeiten

(1) Weist die Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine ausschließliche
Zuständigkeit zu, so kann nur sie gesetzgeberisch tätig werden und rechtlich bindende Rechtsakte
erlassen; die Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur dann tätig werden, wenn sie von der
Union hierzu ermächtigt worden sind, oder um von dieser erlassene Rechtsakte durchzuführen.

(2) Weist die Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den
Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit zu, so haben die Union und die Mitgliedstaaten die Befugnis,
in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig zu werden und rechtlich bindende Rechtsakte zu erlassen.
Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre
Zuständigkeit nicht ausgeübt hat oder entschieden hat, diese nicht mehr auszuüben.

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschafts- und Beschäftigungpolitik in der
Union. Union ist dafür zuständig, die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der
Mitgliedstaaten untereinander sicherzustellen.

(4) Die Union ist dafür zuständig, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu erarbeiten
und zu verwirklichen.

(5) In bestimmten Bereichen ist die Union unter den in der Verfassung genannten Bedin-
gungen befugt, Maßnahmen zur Koordinierung, Ergänzung oder Unterstützung der Maßnahmen der
Mitgliedstaaten durchzuführen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Union für diese Bereiche
an die Stelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt.

(6) Der Umfang der Zuständigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer Ausübung
ergeben sich aus den jeweiligen Bestimmungen zu den einzelnen Bereichen in Teil III der
Verfassung.



Explanation (if any) :

Absatz 3: Formulierung auf der Grundlage des Acquis und der Beratungen der
Arbeitsgruppe Ordnungspolitik.


